
i. Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die 
Beseitigung des Niederschlagswassers in der Gemeinde Westensee 

(Abgabensatzung Niederschlagswasser) 
vom 15.12.2014

Aufgrund des § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 
28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), der §§ 1 Absatz i, § 2 Absatz i, § 4, § 6 und § ga des 
Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27) 
und des Art. II des Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher Vorschriften vom 24. November 1998 
(GVOBI. Schl.-H. S. 345), alle in der jeweils geltenden Fassung, wird zur Satzung über die Erhebung 
von Abgaben für die Beseitigung des Niederschlagswassers in der Gemeinde Westensee vom 
15. Dezember 2014 nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09.11.2021 folgende 
1. Änderungssatzung erlassen:

Artikel I
Satzungsänderungen

§ 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Gebühr beträgt
a) für eine Niederschlagsfläche bis zu 100 m2 jährlich 120,44 Euro
b) für jede angefangenen weiteren 25 m2 jährlich 30,11 Euro

II. § 11 „Inkrafttreten" erhält die Nummerierung „§12 Inkrafttreten":

Artikel II 
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

24259 Westensee, 08.12.2021

Gemeinde Westensee 
Der Bürgermeister


